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L37152 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag Kärnten

L80002 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan Kärnten

L82002 Bauordnung Kärnten

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8

BauO Krnt 1996 §23 Abs1 lite

BauO Krnt 1996 §23 Abs2

BauO Krnt 1996 §23 Abs3

BauO Krnt 1996 §23 Abs4

GdPlanungsG Krnt 1995 §3 Abs6

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):

Ra 2021/06/0155

Ra 2021/06/0156

Ra 2021/06/0157

Ra 2021/06/0158

Rechtssatz

Ein Gebäude, in welchem sich Wohnungen beBnden, welche nicht nur (als Hauptwohnsitze) zur Deckung eines

Wohnbedarfes bestimmt sind, sondern (auch) als gewerblich vermietbare Wohnungen verwendet werden können,

dient auch dem Zweck der gewerblichen Beherbergung von Gästen und ist somit nicht als ein ausschließlich

Wohnzwecken dienendes Gebäude im Sinn des § 23 Abs. 4 Krnt BauO 1996 anzusehen. Auch im Krnt GdPlanungsG

1995 wurde zwischen Wohngebäuden einerseits und Gebäuden von Gast- und Beherbergungsbetrieben bzw.

Gebäuden, die dem Fremdenverkehr dienen, andererseits, unterschieden (s. § 3 Abs. 6 Krnt GdPlanungsG 1995). Für

diese Auslegung spricht auch der Umstand, dass im Rahmen der gewerblichen Beherbergung von Gästen abgesehen

von der Zurverfügungstellung von Wohnraum auch damit üblicherweise im Zusammenhang stehende Dienstleistungen

erbracht werden (vgl. etwa VwGH 28.4.2006, 2005/05/0296, mwN) und sich der Einwendungsausschluss des § 23 Abs. 4

Krnt BauO 1996 nicht auch auf damit allenfalls verbundene Immissionen oder Gesundheitsgefährdungen bezieht (vgl.

dazu VwGH 27.7.2023, Ra 2023/06/0123 und 0124, mit Hinweis auf die Erläuternden Bemerkungen zur Novelle 2012
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der Krnt BauO 1996).Ein Gebäude, in welchem sich Wohnungen beBnden, welche nicht nur (als Hauptwohnsitze) zur

Deckung eines Wohnbedarfes bestimmt sind, sondern (auch) als gewerblich vermietbare Wohnungen verwendet

werden können, dient auch dem Zweck der gewerblichen Beherbergung von Gästen und ist somit nicht als ein

ausschließlich Wohnzwecken dienendes Gebäude im Sinn des Paragraph 23, Absatz 4, Krnt BauO 1996 anzusehen.

Auch im Krnt GdPlanungsG 1995 wurde zwischen Wohngebäuden einerseits und Gebäuden von Gast- und

Beherbergungsbetrieben bzw. Gebäuden, die dem Fremdenverkehr dienen, andererseits, unterschieden (s. Paragraph

3, Absatz 6, Krnt GdPlanungsG 1995). Für diese Auslegung spricht auch der Umstand, dass im Rahmen der

gewerblichen Beherbergung von Gästen abgesehen von der Zurverfügungstellung von Wohnraum auch damit

üblicherweise im Zusammenhang stehende Dienstleistungen erbracht werden vergleiche etwa VwGH 28.4.2006,

2005/05/0296, mwN) und sich der Einwendungsausschluss des Paragraph 23, Absatz 4, Krnt BauO 1996 nicht auch auf

damit allenfalls verbundene Immissionen oder Gesundheitsgefährdungen bezieht vergleiche dazu VwGH 27.7.2023, Ra

2023/06/0123 und 0124, mit Hinweis auf die Erläuternden Bemerkungen zur Novelle 2012 der Krnt BauO 1996).
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